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Verwaltungsgemeinschaft Oppurg

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft  
Oppurg

Dienstgebäude:  
07381 Oppurg,
Am Türkenhof 5
Tel.: (03647) 4394-0
Fax: (03647) 4394-94
Internet: www.vg-oppurg.de
E-Mail: info@vg-oppurg.de

Gemeinschaftsvorsitzender:

Herr Böhme (03647) 4394-11
E-Mail: boehme@vorsitzender.vg-oppurg.de

Hauptamt:

Frau Pfeifer (03647) 4394-0
 und -10
E-Mail: hauptamt@vg-oppurg.de

Ordnungsamt:

Frau Ludwig (03647) 4394-21
Frau Sudzuka (03647) 4394-20
E-Mail: ordnungsamt@vg-oppurg.de

Einwohnermeldeamt:

Frau Winner (03647) 4394-14
E-Mail: einwohnermeldeamt@vg-oppurg.de

Bauamt:

Herr Voigt (03647) 4394-27
Frau Wöller (03647) 4394-28
E-Mail: bauamt@vg-oppurg.de

Kämmerei:

E-Mail: finanzen@vg-oppurg.de
Frau Schmidt (03647) 4394-18
(Leiterin)
Frau Thielsch (03647) 4394-26
Frau Wohlfarth (03647) 4394-25

Kasse:

Frau Müller (03647) 4394-24
Frau Thomae (03647) 4394-23

Die genannten E-Mail-Adressen die-
nen nur für den Empfang einfacher 
Mitteilungen ohne Signatur und/oder 
Verschlüsselung.

Schiedsstelle:

Schiedspersonen:
Herr Höhn
Frau Herrmann
Frau Leucht

Terminvereinbarungen:
über die Verwaltungsgemeinschaft  
Oppurg (03647) 4394-0

Standesamt/Urkundenstelle:

in der Stadtverwaltung Pößneck  
 (03647) 500310

Sprechzeiten der Verwaltung:

Montag:   9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:   9:00 - 12:00 Uhr
 und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:   geschlossen
Donnerstag:   9:00 - 12:00 Uhr
  und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag:   9:00 - 12:00 Uhr

Wir bitten Sie, vor dem Besuch unserer 
Verwaltung telefonisch einen Termin zu 
vereinbaren, um Wartezeiten zu vermei-
den. Verwaltungsangelegenheiten, die 
ein persönliches Erscheinen nicht un-
bedingt erfordern, bitten wir weiterhin 
telefonisch oder per E-Mail zu klären.

Kontaktbereichsbeamter:

Herr Kuchenbäcker
Sprechzeiten in der 
Verwaltungsgemeinschaft:
Dienstag: 15:00 - 17:00 Uhr
außerhalb der Sprechzeiten zu erreichen:
über das Kontaktbüro in der Polizeistation 
Pößneck: 03647 435314

Nächste Ausgabe 
Redaktionsschluss:

Montag, 02.09.2024

Erscheinungstag:
Freitag, 13.09.2024

Impressum

Amtsblatt der Verwaltungs- 
gemeinschaft Oppurg 
mit öffentlichen Bekanntmachungen 
der Mitgliedsgemeinden Bodelwitz,  
Döbritz, Gertewitz, Grobengereuth, Langen-
orla, Lausnitz, Nimritz, Oberoppurg, Oppurg, 
Quaschwitz, Solkwitz, Weira, Wernburg

Herausgeber: 
Verwaltungsgemeinschaft Oppurg.

Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien 
KG, In den Folgen 43, 
98693 Ilmenau, 
info@wittich-langewiesen.de, 
www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Ver-
waltungsgemeinschaft Oppurg sowie den 
amtlichen Teil der Mitgliedsgemeinden: 
der Gemeinschaftsvorsitzende, 
Herr Böhme

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil 
der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg und 
der Gemeinden: 
LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau

Hinweis:
Sämtliche Daten, die der Verwaltungsgemein-
schaft zur Veröffentlichung im amtlichen und 
nichtamtlichen Teil des Amtsblattes übermittelt 
werden, unterliegen der Verantwortung des je-
weiligen Verfassers. Zudem wird davon ausge-
gangen, dass den Verfassern für die im nicht-
amtlichen Teil des Amtsblattes veröffentlichten 
personenbezogenen Daten eine Einwilligung 
der Betroffenen zur Verwendung dieser Daten 
vorliegt. Dies betrifft ebenso das Einverständnis, 
ggf. auf Fotografien veröffentlicht zu werden.

Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abge-
druckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit 
politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige 
Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Da-
niel Wolf, erreichbar unter Tel.: 0174 / 9240921, 
E-Mail: d.wolf@wittich-langewiesen.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Yasmin Hohmann – 
Erreichbar unter der Anschrift des Verlages.

Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der 
Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte An-
zeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwen-
det werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und 
Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und 
zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die 
z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste.

Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. 
Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen 
auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher 
Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie 
übernehmen.

Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten 
uns zu keiner Ersatzleistung.

Verlagsleiter: Mirko Reise

Erscheinungsweise: 
In der Regel monatlich, kostenlos an alle Haus-
haltungen im Verbreitungsgebiet. Im Bedarfsfall 
können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,00 € 
(inkl. Porto und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag 
bestellen.

Titelseite:

Gemeinde Nimritz
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6.
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlbe-
rechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit 
dem Wahlschein zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Der Wahlberechtigte kann die Briefwahlunterlagen nachträglich 
bis spätestens am Wahltag, 15:00 Uhr, anfordern.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht 
nachgewiesen wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten 
nicht mehr rechtzeitig durch ein Postunternehmen übersandt 
oder amtlich überbracht werden können.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel, dem Stimmzettelumschlag und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle (Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg, Am Türkenhof 5, 07381 Oppurg) absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG als Stan-
dardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.
7.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter und für Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

Oppurg, den 10.07.2024
L. Böhme
Gemeinschaftsvorsitzender
Verwaltungsgemeinschaft Oppurg
im Auftrag der Mitgliedsgemeinden

Bekanntmachung

über die Auslegung des Wählerverzeichnisses 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
zum 8. Thüringer Landtag am 1. September 2024

1.
Das Wählerverzeichnis zur Thüringer Landtagswahl für die
Gemeinden Bodelwitz, Döbritz, Gertewitz, Grobengereuth, 
Langenorla, Lausnitz bei Neustadt an der Orla, Nimritz, 
Oberoppurg, Oppurg, Quaschwitz, Solkwitz, Weira und 
Wernburg
liegt in der Zeit vom 12. August 2024 bis 16. August 2024 wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten am

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr
in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5, 07381 
Oppurg (Einwohnermeldeamt) zu jedermanns Einsicht aus. Das 
Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wahl-
berechtigte können verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis 
während der Auslegungsfrist ihr Geburtsdatum unkenntlich ge-
macht wird. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat.
2.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann während der Auslegungsfrist, spätestens am 16. August 
2024 bis 12:00 Uhr, bei der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, 
Am Türkenhof 5, 07381 Oppurg Einspruch einlegen. Der Ein-
spruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.
3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 11. August 2024 eine Wahlbenach-
richtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 34 
Saale-Orla-Kreis
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses 
Wahlkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 16 Abs. 1 der Thüringer Landeswahlordnung bis 
zum 11. August 2024 oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 2 des Thüringer Lan-
deswahlgesetzes bis zum 16. August 2024 versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 16 Abs. 1 der Thüringer Lan-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 
2 des Thüringer Landeswahlgesetzes entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 30. August 2024, 18:00 Uhr, bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.
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Nichtamtlicher Teil

Ihr Einwohnermeldeamt informiert

Einwohnerstatistik der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg

im Zeitraum: 01.04.2024 - 30.06.2024
Stichtag: 30.06.2024
Einwohner: 5231

Gemeinde Einwohner Zuzüge Wegzüge Geburten Sterbefälle Eheschließungen

Bodelwitz 570 9 7 1 1 0
Döbritz 179 12 10 0 0 2
Gertewitz 128 0 0 0 0 1
Grobengereuth 191 0 0 0 1 1
Langenorla 1183 9 8 0 3 4
Lausnitz 298 0 1 0 0 0
Nimritz 360 3 7 2 1 0
Oberoppurg 151 1 0 0 0 0
Oppurg 1080 7 16 1 4 0
Quaschwitz 67 0 0 0 1 0
Solkwitz 59 0 0 0 0 0
Weira 375 7 3 3 1 0
Wernburg 590 1 18 0 0 0
Gesamt 5231 49 70 7 12 8

Wichtige Informationen
des Einwohnermeldeamtes
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, 
Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens vom 
8. Oktober 2023 wurde zum 01.01.2024 der Kinderreisepass 
abgeschafft. Die bis Ende 2023 ausgestellten Kinderreisepässe 
und Verlängerungen behalten, davon unabhängig, ihre Gültig-
keit. Ab dem 01.01.2024 können Eltern für Ihre Kinder entwe-
der einen Personalausweis oder einen biometrischen Reisepass 
beantragen. Des Weiteren wird zum 01.01.2024 die Gebühr für 
einen Reisepass (für Personen über 24 Jahren) auf 70,00 Euro 
angehoben.

Gültigkeit von Personalausweisen und Reisepässen:
Wir empfehlen allen Einwohnern, ihre Personaldokumente auf 
deren Gültigkeit zu überprüfen. Es ist keine Verlängerung der 
Dokumente möglich, hier ist generell eine Neubeantragung er-
forderlich.
Die Beantragung von Dokumenten muss immer persönlich er-
folgen.

Bei Antragstellung sind vorzulegen:
- Geburts- oder Eheurkunde (Familienstammbuch)
- ein aktuelles biometrisches Lichtbild (Größe 35 mm x 45 

mm)
- das alte Dokument
- Gebühr
Des Weiteren werden bei Kindern ab dem 6. Lebensjahr die Fin-
gerabdrücke erfasst und ab dem 10. Lebensjahr müssen sie ihre 
Unterschrift bei Antragstellung für das entsprechende Dokument 
leisten.

Gebühren:
- Personalausweis

37,00 EUR (10 Jahre Gültigkeit - Antragstellung ab dem 24. 
Lebensjahr)
22,80 EUR (6 Jahre Gültigkeit - Antragstellung bis zum 24. 
Lebensjahr)

- Reisepass
70,00 EUR (10 Jahre Gültigkeit - Antragstellung ab dem 24. 
Lebensjahr)
37,50 EUR (6 Jahre Gültigkeit - Antragstellung bis zum 24. 
Lebensjahr)

- vorläufiger Personalausweis
10,00 EUR (3 Monate Gültigkeit)

- vorläufiger Reisepass
26,00 EUR (1 Jahr Gültigkeit)

- Expresspass
60,00 EUR + 32,00 EUR Expressgebühr
(10 Jahre Gültigkeit - Antragstellung ab dem 24. Lebensjahr)
37,50 EUR + 32,00 EUR Expressgebühr
(6 Jahre Gültigkeit - Antragstellung bis zum 24. Lebensjahr)

Bei Abholung der neu beantragten Personaldokumente sind die 
alten Dokumente in der Meldebehörde vorzulegen.

i. A. Winner
Einwohnermeldeamt

Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen
im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg
Wir weisen darauf hin, dass Alters- und Ehejubiläen im Amts-
blatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg nicht automatisch 
veröffentlicht werden. Sollten Sie eine Veröffentlichung von run-
den Geburtstagen oder Ehejubiläen wünschen, bitten wir Sie um 
eine schriftliche Einverständniserklärung (sieh nachfolgendes 
Formular).

Für Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter 03647 4394-14 
gern zur Verfügung.

Ihr Einwohnermeldeamt

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤
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Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle

13.07.2024 Herr Helmut Walter, Oberoppurg

Das Einverständnis zu den vorstehenden Veröffentlichun-
gen liegt vor.

Allgemeine Informationen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

 

Nach meinem Urlaub gut erholt stehe ich Ihnen ab sofort wie-
der zur Verfügung. Ich nehmen Ihre Sorgen und Bedarfe ernst 
und biete Ihnen eine lösungsorientierte kostenfreie Beratung und 
Vermittlung an.

Veranstaltungen im Monat August/September

15. August 24. Seniorennachmittag 13:30 Uhr Thema: Som-
mer, Sonne Urlaub in der Friedenseiche Lausnitz

12. - 23. August Wanderausstellung „Was heißt schon alt“ 
mit dem Rahmenprogramm Menschenbilder. Initiiert von der 
AWO Kreisverband Saale-Orla e.V. in der Kreissparkasse Ost. 
Die Ausstellung ist an den Wochentagen ab 14:00 Uhr zu besich-
tigen. An den Aktionstagen wird ein Rahmenprogramm zu den 
Themen: „Glücklich Altern“, „Alt werden wir später“, Bewegung 
und Kreativität, Sicherheit … angeboten. Das Projekt Agathe mit 
Frau Hall und Frau Steffens beteiligt sich am 19. und 20. August 
mit Beratungsangeboten, Kaffeenachmittag und ein Digitales 
Mitmachkaffee. Sie möchten mehr über die Aktionstage wissen 
und diese besuchen? Wir informieren Sie gerne und bringen Sie 
auch nach Pößneck und wieder nach Hause.

2. September 24 Mobilitätstag mit der KomBus, ab 14 Uhr 
Busbahnhof Pößneck mit Zwischenstopp an der B 281 (nur auf 
Anmeldung). Teilnehmende mit und ohne Beeinträchtigung kön-
nen in einer Sonderfahrt von Pößneck nach Neustadt und zurück 
sicher begleitet, durch den Mobilitätsberater Herr Gudder und 
Frau Steffens (Agathe Beraterin Oppurg), das Ein- und Ausstei-
gen üben und das Fahrgefühl im Bus erleben. Sie haben ca. 1,5 
h Aufenthalt in Neustadt/ Orla oder Pößneck und werden dann 
wieder an Ihrer Haltestelle abgesetzt. Bitte rechtzeitig Anmelden, 
die Plätze für Rollstuhlfahrer und Rollatoren begrenzt sind.

Sprechzeiten in Oppurg
Dienstag
Donnerstag

08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 15:00 Uhr

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen bitte unter:
Telefon: 0151/17634921
Mail: i.steffens@lrasok.thueringen.de

Ihre Agathe Fachkraft Irene Steffens

Dank an Agathe

Die Einführung der „Agathe“-Initiative ist eine sehr  
gute Entscheidung

Gerade wir älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger möchten gern 
noch aktiv, entweder körperlich oder geistig sein und bleiben.
Hier bietet „Agathe“ viele, vor allem wohnortnahe Möglichkeiten, 
sei es durch Yoga-Kurse, Wanderungen, Schulungen für Handy-
Besitzer oder PC-Nutzer oder auch kulturelle Angebote.

Einwilligung zur Veröffentlichung von Altersjubiläen  
und Ehejubiläen (nach Artikel 6 Abs. 1a  
Datenschutzgrundverordnung - DSGVO)  
im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg

Hiermit willige ich  ....................................................................
(Name Antragsteller 1)

und...........................................................................................
(Name Antragsteller 2)1

in die Verarbeitung

meiner folgenden
personenbezogenen
Daten:

Antragsteller 1 Antragsteller 2

Familienname
Vorname
Geburtsdatum
Eheschließungsdatum
Anschrift

durch das Einwohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg ein.

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zu folgen-
den Zweck(en):

Veröffentlichung meiner/unserer Altersjubiläen
(vgl. § 50 Abs. 2 Satz 2 BMG):

Jubiläum Zustimmung
70. Geburtstag o
75. Geburtstag o
80. Geburtstag o
85. Geburtstag o
90. Geburtstag o
95. Geburtstag o
100. Geburtstag o

Veröffentlichung unserer Ehejubiläen
(vgl. § 50 Abs. 2 Satz 2 BMG):

Jubiläum Zustimmung
50. Ehejubiläum o
60. Ehejubiläum o
65. Ehejubiläum o
70. Ehejubiläum o
75. Ehejubiläum o

Dabei bestehen folgende Risiken für die betroffene Person:

Die personenbezogenen Daten werden einem potentiell gro-
ßen Empfängerkreis des frei verfügbaren Amtsblatts bekannt.

Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich, aber 
nach Drucklegung von begrenzter Wirkung: Druckexemp-
lare verbleiben ggf. mit den Daten beim Empfänger.

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und ich kann sie 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ab Zugang der 
Widerrufserklärung dürfen meine Daten nicht weiterverarbeitet 
werden. Sie werden unverzüglich gelöscht. Nach Verwendung 
für den oben genannten Zweck werden die Daten aus den da-
tenverarbeitenden Systemen gelöscht. Sie befinden sich jedoch 
weiter in ggf. bereits in Umlauf gebrachten Druckexemplaren. 
Durch den Widerruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßig-
keit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

.................................................................................................
Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller 1

.................................................................................................
Ort, Datum   Unterschrift Antragsteller 2

.................................................................................................
Ort, Datum  Unterschrift Betreuer
1 Bei Ehejubiläen wird regelmäßig die wirksame Einwilligung 
beider Betroffener notwendig sein.
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Nach dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag ging es zur Sie-
gerehrung. „Wir haben 25 Sieger“ verkündete Kreisjugendfeuer-
wehrwart Jürgen Schreier (Neuburg-Schrobenhausen).
Denn Sieger waren alle Teilnehmenden an diesem Kreisjugend-
feuerwehrzeltlager.

„Das gemeinsame Zeltlager war ein voller Erfolg war und es zeigt 
auch einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenar-
beit sind - Werte, die die Jugendfeuerwehr immer wieder vorbild-
lich vermittelt“, so Enrico Link, Jugendwart der Gemeinde Oppurg.
Großer Dank geht an das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises 
und den Kreisfeuerwehrverband Saale-Orla, die die Teilnahme 
der Jugendlichen aus Oppurg und Knau ermöglichten und unter 
anderem Zelte, Pavillons und Fahrzeuge zur Verfügung stellten. 
Die Feldbetten stellte uns die Feuerwehr Gefell zur Verfügung, 
vielen Dank.

Fäkalschlammentsorgung
07381 Pößneck
Im Tümpfel 3
Telefon 0 36 47 / 46 81-0
Telefax 0 36 47 / 42 04 42

Werte Kundinnen, werte Kunden!

Die Fäkalschlammentsorgung wird in Ihrer Gemeinde durch un-
ser Vertragsunternehmen erfolgen:

Kanalservice Haun GmbH
An der Heide 24
07318 Saalfeld
Tel.: 03671/ 517434

Hinweis: Bei jährlich einmaliger Entsorgung des Fäkalschlam-
mes aus Kleinkläranlagen wird von einem Schlammanfall von ca. 
1 m³ pro Person und Jahr ausgegangen. Das ist ein Faustwert, 
der schwanken kann. Die Einschätzung der abzufahrenden Men-
ge obliegt dem Personal des Entsorgungsunternehmens. Sollte 
aus persönlichen Gründen eine zeitliche Abstimmung oder ein 
anderer Termin erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte direkt 
an die Kanalservice Haun GmbH. 

Die Gemeinschaft hat außerdem einen positiven Effekt. Man re-
det miteinander und tauscht sich über viele Dinge, die besonders 
ältere Menschen betreffen, aus und bekommt neue Erfahrungen 
und Erkenntnisse.
Es ist sehr zu hoffen, dass „Agathe“ auch künftig erhalten bleibt.
Gleichzeitig gilt Frau Irene Steffens großer Dank für die Organi-
sation vieler unterschiedlicher Veranstaltungen, die gern ange-
kommen werden.

Abenteuer im Partnerkreis  
für Feuerwehr-Nachwuchs

Neun Jugendliche aus Oppurg und Knau beim  
14. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager des Partnerkreises  
in Bergheim

Neuburg-Schrobenhausen. Vom 19. bis 21. Juli verwandelte sich 
die Gemeinde Bergheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhau-
sen in ein Zentrum der Gemeinschaft und Freude.
Beim 14. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager fanden sich am 25 
Teams aus der Region ein. Mit 215 begeisterten Kindern und 
Jugendlichen, davon sogar 65 Mädchen, sowie 50 Jugendwarte 
und Betreuer, begann ein Wochenende voller Teamgeist.
Mit dabei: ein neunköpfiges Team von Jugendfeuerwehrleuten aus 
Oppurg und Knau, dass ein abenteuerliches Wochenende erlebte.
Unterstützt wurden sie vor Ort von Landrat Christian Herrgott, 
Matthias Wiesel (Kreisjugendfeuerwehrwart), Ina Papmeyer-
Wohlfarth (Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes) sowie 
Enrico Link (Jugendwart Gemeinde Oppurg).

Bereits am Freitagnachmittag herrschte reges Treiben, als die 
jungen angehenden Feuerwehrleute ihre Zelte aufbauten und 
sich auf die kommenden Tage vorbereiteten.
Ein Highlight war gleich zu Beginn am Freitagabend die Nacht-
wanderung. Auf einer Strecke von etwa sechs Kilometern muss-
ten die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit, Zusammenarbeit und 
ihr Wissen an zehn Stationen unter Beweis stellen.
Der Samstag stand ganz im Zeichen des „Spiels ohne Grenzen“. 
An fünf Stationen traten die Teams gegeneinander an und ma-
ßen sich in verschiedenen Disziplinen. Hier war nicht nur Kreati-
vität gefordert, sondern auch Schnelligkeit und Geschicklichkeit 
stellten die jungen Leute vor neue Herausforderungen. Jedoch 
der Teamgeist durfte auch hier keinesfalls zu kurz kommen. Ob 
beim Hindernisparcours, Wassertransport oder 5er-Sackhüpfen 
- überall herrschte fröhliche Wettkampfstimmung.
Wie es ist, bei einem stürmischen Unwetter auf einem Zeltplatz 
zu sein, bekamen die Jugendlichen am Samstagabend intensiv 
zu spüren. Starkregen und Sturmböen rissen Pavillons und Zelte 
des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers um. Nun lernten die Mäd-
chen und Jungen aus dem Saale-Orla-Kreis die Kameradschaft 
der Gastgeber sozusagen richtig kennen: Sofort bot man den 
Jugendlichen ein neues Quartier in einem „Dorfgemeinschafts-
haus“, schaffte in kürzester Zeit alles Notwendige heran, sodass 
die Thüringer Mannschaft sicher übernachten konnte.
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725 Jahre
LANGENDEMBACH

SAMSTAG 14.09.2024
Partymusik von DJ Aybee

Wo? 
Vereinshaus Langendembach

Einlass?
19:00 Uhr

Beginn? 
20:00 Uhr

Vorverkauf 5€ / Abendkasse 7€

Vorverkaufsstellen: 
Bäckerei Meyer Langenorla
Wildvermarktung (Fleischerei) Kleindembach

SONNTAG 15.09.2024

Festgottesdienst Kirche Langendembach

Frühshoppen mit Wolfgang Pohl

Festumzug Haltestelle Pulverteich bis 
Vereinshaus

Stammtischmusikanten Vereinshaus
Langendembach

Kinderfest
Heimatmuseum mit Führungen
Pfarrhof mit Detscherverkauf
Historische Ausstellung über den Ort
offene Kirche Langendembach
Alpakatouren
Ponyreiten
Landmaschinenausstellung
Thüringer Festtagskuchen vom 
Schulförderverein GS Langenorla

09:00

10:00

14:00 bis 
15:00

15:00

ab 15:00

+ Höhenfeuerwerk
+ Versorgung durch 

Landfleischerei Lindig

+ Versorgung durch Landfleischerei 
Lindig, Angelverein Langenorla e.V.

+ Shuttel mit Bus und Kutsche
+ Parkplatz am Noßbach

Eine Fäkalschlammentsorgung ohne Ihre persönliche Teilnahme 
ist möglich, muss uns jedoch vorab mitgeteilt werden (Lage, Zu-
gänglichkeit).
Bitte beachten Sie, dass für eine nicht mögliche Fä-
kalschlammentsorgung trotz vorheriger Terminbekanntgabe 
zusätzliche Kosten berechnet werden.
Alle vollbiologischen Kleinkläranlagen sind nicht in unserem 
Tourenplan enthalten, da diese bedarfsgerecht entsorgt werden 
müssen. Bitte vereinbaren Sie bei Notwendigkeit selbst einen 
Termin mit unserem Vertragsunternehmen.

Ort
Anschrift

Abfuhr geplant

Grobengereuth
Ortsstraße 1, 1a, 3, 4, 6a, 7, 11, 12, 13, 16 Dienstag,

24.09.2024
Ortsstraße 16b, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 25a

Mittwoch,
25.09.2024

Ortsstraße 26, 27, 28, 29, 30, 31+32, 35, Freitag,
27.09.2024

OT Daumitsch
Ortsstraße 3, 4, 8, 12, 13 Freitag,

27.09.2024
Ortsstraße 15, 16, 18, 20, 22, 25 Montag,

30.09.2024
Lausnitz
Ortsstraße 9, 11, 12, 13, 18 Montag,

30.09.2024

Veranstaltungen 
in unseren Mitgliedsgemeinden

Wirtshaussingen in Bodelwitz
Die Line-Dancer des Bodelwitzer Sportvereines laden für

Dienstag, den 27. August 2024

um 19.00 Uhr im Sportlerheim
zum Wirtshaussingen ein
unter dem Motto TESTUS.

Thüringisch
ESsen
Trinken

Unterhalten
Singen

Die Kombination von allen Vieren
sorgt für Frohsinn und Gemütlichkeit.

Gertewitz feiert Dorffest
am 17. August 2024

rund ums Gemeindehaus in Gertewitz

ab 13:00 Uhr: Preiskegeln
ab 14:30 Uhr: bunter Familiennachmittag für Groß und Klein

- Kinderspiele
- lustiges Unterhaltungsprogramm

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Es laden ein:
der Feuerwehrverein Gertewitz
die Gemeinde Gertewitz
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5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises
 oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes). Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Bodelwitz 9. August 2024
Die Gemeinde Bodelwitz
Staps, Bürgermeisterin

Nichtamtlicher Teil

Nacht der offenen Kirchen -  
Terminänderung Bodelwitz
Unser Herbstkonzert mit illuminierter Kirche findet nicht am 
07.09.2024, sondern am Freitag, den 27. September 2024 statt.

(siehe auch Rubrik „kirchliche Nachrichten“)

GEMEINDE LANGENORLA

Amtlicher Teil
Anlage 23

(zu § 44 Abs. 1 ThürLWO)

Gemeinde:
Landkreis:
Wahlkreis:

Langenorla
Saale-Orla-Kreis
34 Saale-Orla-Kreis II

Wahlbekanntmachung
1.
Am 1. September 2024 findet die

Wahl zum 8. Thüringer Landtag

statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.
Die Gemeinde ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt:

Mitgliedsgemeinden

GEMEINDE BODELWITZ

Amtlicher Teil
Anlage 23

(zu § 44 Abs. 1 ThürLWO)

Gemeinde:
Landkreis:
Wahlkreis:

Bodelwitz
Saale-Orla-Kreis
34 Saale-Orla-Kreis II

Wahlbekanntmachung
1.
Am 1. September 2024 findet die

Wahl zum 8. Thüringer Landtag

statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.
Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum wird im Sportlerheim Bodelwitz, Döbritzer Straße 
7, Bodelwitz eingerichtet.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 1. August 2024 bis 11. August 2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand  tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 15:00 Uhr in 07381 Oppurg, Hauptstraße 6 (Gemeinde-
verwaltung) zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in einem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraums den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-

nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.
4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
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Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Langenorla 9. August 2024
Die Gemeinde Langenorla
Fröhlich, Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Liebe Abc-Schützen,
ihr fiebert schon lange eu-
rem ersten Schultag entge-
gen. Das weiß ich, denn Ihr 
habt es mir erzählt. Und 
der große Tag der Einschu-
lung wird sicher einer der 

schönsten und aufregendsten Tage in Eurem jungen Leben. 
Viele Erwachsene werden Euch sagen: „Nun beginnt der Erst 
des Lebens“. Ich denke, Ihr solltet aber vor allem mit viel 
Spaß und Freude die Zeit des Lernens in unserer schönen 
Grundschule in der Gemeinde Langenorla verbringen. Sicher 
ist aller Anfang schwer, lange ward Ihr die Großen im Kinder-
garten, doch jetzt sein Ihr wieder die Kleinen und alles ist so 
neu. Doch es gibt keinen besseren Ort als unsere Grund-
schule Langenorla, um einer von den „Kleinen“ zu sein. Ich 
wünsche Euch und Euren Eltern alles Gute und viel Erfolg 
auf dem neuen Lebensabschnitt.

Euer Bürgermeister

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter

Herrn Dieter Rosenberger
Mit seinem engagierten Wirken in unserer Gemeinde

erwarb er sich hohe Anerkennung und Wertschätzung.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.

Lars Fröhlich
Bürgermeister

Wahl-
bezirk

Abgrenzung
des Wahlbe-
zirks

Lage des Wahlraums,
(Straße, Nr., Zimmer-Nr.)

barrie-
re-
frei

01 Langenorla Gasthaus Zum Orlatal,
Ortsstraße 79, Langenorla

nein

02 Langen-
dembach

Vereinshaus,
Langendembach 34 c, 
Langenorla

nein

03 Kleindembach Gemeindeamt Kleindembach,
Jenaer Straße 18, Langenorla

ja

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 1. August 2024 bis 11. August 2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 15:00 Uhr in 07381 Oppurg, Hauptstraße 6 (Gemeinde-
verwaltung) zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in einem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraums den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.
4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises
oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes). Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.
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GEMEINDE NIMRITZ

Nichtamtlicher Teil

Wir danken unseren Sponsoren

Vorverkaufsstellen

- Dillinger GmbH
Im Lutschgen 10, 07381 Pößneck

- Beativ - Kreativagentur & Conceptstore
Ernst-Thälmann-Straße 69, 07806 Neustadt an der Orla

Hinweise
Seitens der Veranstalter wird darauf hingewiesen, dass von Frei-
tag, 23.08.2024, 16:00 Uhr bis Sonntag 28.08.2024, 13:00 Uhr 
die Ortsdurchfahrt durch Nimritz nicht möglich ist. Es ist sicher-
gestellt, dass Anwohner ihre Grundstücke erreichen.

Das Festgelände für die 950-Jahr-Feier befindet sich auf dem 
Grundstück der ehemaligen Waschanlage in Nimritz. Parkmög-
lichkeiten für Gäste sind im Gewerbegebiet Nimritz kostenfrei 
ausgewiesen.
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises

 oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes). Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Oppurg 9. August 2024
Die Gemeinde Oppurg
Eberitzsch, Bürgermeister

Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Bau- und Planungsausschusses  
der Gemeinde Oppurg

aus den öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen  
am 31.01.2024 und 18.03.2024

Beschluss 01/01/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg geneh-
migt das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 12.07.2023.

Beschluss 02/01/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg erteilt 
zum Bauantrag AZ Bauordnungsamt 00880-2023-18 in der Ge-
markung Rehmen, Flur 1, Flurstücke 14/5 und 14/6 das Einver-
nehmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB.

Beschluss 03/01/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg erteilt 
zum Bauantrag AZ Bauordnungsamt 00879-2023-18 in der Ge-
markung Oppurg, Flur 4, Flurstück 251 das Einvernehmen der 
Gemeinde gemäß § 36 BauGB.

Beschluss 04/01/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg erteilt 
zum Bauantrag AZ Bauordnungsamt 00004-2024-18 in der Ge-
markung Oppurg, Flur 1, Flurstück 18/1 das Einvernehmen der 
Gemeinde gemäß § 36 BauGB.

Beschluss 05/01/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg erteilt 
zum Bauantrag AZ Bauordnungsamt 00888-2023-18 in der Ge-
markung Oppurg, Flur 2, Flurstücke 87/1, 87/2, 925/1 und 93/1 
das Einvernehmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB.

Beschluss 06/01/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg erteilt 
zum Bauantrag AZ Bauordnungsamt 00023-2024-18 in der Ge-
markung Oppurg, Flur 3, Flurstück 171/39 das Einvernehmen 
der Gemeinde gemäß § 36 BauGB.

GEMEINDE OPPURG

Amtlicher Teil
Anlage 23

(zu § 44 Abs. 1 ThürLWO)

Gemeinde:
Landkreis:
Wahlkreis:

Oppurg
Saale-Orla-Kreis
34 Saale-Orla-Kreis II

Wahlbekanntmachung
1.
Am 1. September 2024 findet die

Wahl zum 8. Thüringer Landtag

statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.
Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum wird im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 6, 
Oppurg eingerichtet.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 1. August 2024 bis 11. August 2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben,in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 15:00 Uhr in 07381 Oppurg, Hauptstraße 6 (Gemeinde-
verwaltung) zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in einem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraums den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-

nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.
4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
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Nichtamtlicher Teil

Liebe Oppurger

unterstützt uns und spendet einen oder auch gern zwei Kuchen 
für den Familiennachmittag am 21.09.2024.

Die ungeschnittenen Kuchen sind bitte am selben Tag um 9.00 
Uhr im Sportlerheim Oppurg abzugeben.

Verbindliche Rückmeldung bitte unter 03647 417769.

Wir sind für jeden Kuchen dankbar!
die Junge Gemeinde Oppurg

950 Jahre Oppurg

Beschluss 07/01/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg be-
schließt, die Fa. Torbau Krämer, Bad Blankenburg mit der War-
tung der Torte Bauhof und FFw gemäß Angebot vom 14.12.2023 
zu beauftragen.

Beschluss 08/02/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg be-
schließt die Vergabe des Sanitärcontainers an die Fa. THS Blo-
che zum Angebotspreis von 4.839,85 €.

Beschluss 09/02/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg be-
schließt die Vergabe der Abbruch- und Putzarbeiten für die Ver-
bindungstür Bauhof zur Lagerhalle an die Fa. THS Bloche zum 
Angebotspreis von 2246,13 €.

Beschluss 10/02/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg be-
schließt die Vergabe der Arbeiten an Fensteröffnungen und Lai-
bungen in der Werkstatt an die Fa. THS Bloche zum Angebots-
preis von 4022,08 €.

Beschluss 11/02/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg 
beschließt die Vergabe der Außenarbeiten an Fenstern und 
Schachtarbeiten an der Südseite Bauhof an die Fa. THS Bloche 
zum Angebotspreis von 4926,60 €.

Beschluss 12/02/2024
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Oppurg be-
schließt die Vergabe der Arbeiten Einkleiden von Rolltor und 
Tür am Bauhof an die Fa. THS Bloche zum Angebotspreis von 
3510,50 €.

Eberitzsch
Ausschussvorsitzender

Am 10.07.2024 fand die Sitzung des Bau- und Planungsaus-
schusses der Gemeinde Oppurg statt.
Der Bürgermeister, Herr Eberitzsch beglückwünscht Frau Janice 
Jacob-Zigan als neue Vorsitzende des Bauausschusses.



Oppurg - 13 - Nr. 8/2024

Der Wahlraum wird im Gemeinderaum im Pfarrhaus, Schleizer 
Straße 22, Wernburg eingerichtet.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 1. August 2024 bis 11. August 2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 15:00 Uhr in 07381 Oppurg, Hauptstraße 6 (Gemeinde-
verwaltung) zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in einem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraums den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-

nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.
4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises
 oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes). Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.

GEMEINDE WERNBURG

Amtlicher Teil
Anlage 23

(zu § 44 Abs. 1 ThürLWO)

Gemeinde:
Landkreis:
Wahlkreis:

Wernburg
Saale-Orla-Kreis
34 Saale-Orla-Kreis II

Wahlbekanntmachung
1.
Am 1. September 2024 findet die

Wahl zum 8. Thüringer Landtag

statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.
Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.
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Wer an einer Mitwirkung für dieses Ehrenamt interessiert ist - 
Zeit und kulturelles Interesse vorausgesetzt -, den möchten wir 
bitten, sich bei mir zu melden. Ich stelle gern den Kontakt zu 
Dieter Sillge für weitere Absprachen her.

Bürgermeisterin Angela Sprigade
Gemeinde Wernburg, Bodelwitzer Straße 17, 07381 Wernburg
Tel. 0160 95440628
e-mail: buergermeister.wernburg@vg-oppurg.de

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Wernburg 9. August 2024
Die Gemeinde Wernburg
Sprigade, Bürgermeisterin

Nichtamtlicher Teil

St.-Veits-Kapelle sucht Unterstützer
Die St.-Veits-Kapelle in Wernburg wurde jahrelang mit großer 
Unterstützung des Landesamtes für Denkmalschutz aufwendig 
restauriert und hat sich dadurch wieder zu einem Schmuckstück 
unseres Ortes entwickelt.
Dem ehrenamtlichen Wirken unseres Ortschronisten Dieter Sill-
ge ist es zu verdanken, dass sie seit vielen Jahren zum Tag des 
offenen Denkmals sowie zu verschiedenen Veranstaltungen und 
Führungen geöffnet wurde.
Ein kleiner Kreis Mitwirkender versucht ebenfalls, die schöne 
kleine Kapelle mit Gottesdiensten, Buchlesungen oder kleinen 
Musikkonzerten zu beleben.
Es gab auch schon Überlegungen, die Kapelle für feierliche An-
lässe (z.B. Trauungen oder Trauerfeiern) zu öffnen. Durch die 
Unterstützung ortsansässiger Sponsoren wurde der Innenraum 
verschönert. Unter der Empore wurden Vorhänge angebracht, 
die Bänke mit Sitzkissen und der Altar-Tisch mit einer neuen De-
cke ausgestattet. Der steinige Fußboden bekam einen Belag. Die 
schöne breite Holz-Bank mit Geflecht wurde gesäubert und neu 
aufbereitet.
Die Pflege der Außenanlage der Kapelle wird derzeit von einer 
Familie im Rahmen eines Pflegevertrages durchgeführt.
Um eine weitere Nutzung der Kapelle zu ermöglichen und aus-
zubauen, werden dringend interessierte Helfer gesucht. Dieter 
Sillge würde gern seine vielen Erfahrungen und Ideen an jünge-
re, rüstige, geschichtsinteressierte Nachkommen weitergeben.
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Muscheln, Seesterne und Geschichten aus den Meeren (Regen-
bogenfisch, Ariel, kleine Kurzgeschichten…) haben uns eben-
falls auf unsere Reise begleitet.

Wer Interesse an mehr Informationen hat, schaut gern auf unse-
rem Instagram Kanal @kigapfiffikusbodelwitz vorbei. Hier gibt es 
kleine Einblicke in unseren Alltag.

Eure Pfiffikusse

Kindergarten Zwergenland Langenorla
Im Namen der Kinder und des Kindergartens bedanken wir uns 
ganz herzlich bei Torsten Lünze für das fotografisch erstellte Bild 
des Gebäudes unseres Kindergartens, welches nach 53 Jahren 
hier in neuem Glanze erstrahlt.

Familienwandertag bei den Käferlein
Bei schönsten Wanderwetter trafen sich die Käferlein mit ihren 
Familien am Kindergarten. Von da aus ging es über den Radweg 
zur Orla, wo kleine Schiffchen ins Wasser gelassen wurden. Wei-
ter ging es in den Lochgrund hinauf mit einem Obstpicknick auf 
der Wiese. Am Ziel angekommen warteten schon die fleißigen 
Opa’s und Oma’s mit leckeren Bratwürsten auf uns.

Mit Kinderschminken, kleinen Leckereien, Spiele mit dem 
Schwungtuch und Seifenblasen, die im Sonnenschein tanzten, 
verging die Zeit viel zu schnell.

Kindergartennachrichten

Kindergarten Pfiffikus Bodelwitz
Unsere Waldräuber haben die Sommerferien mit dem Motto 
„Sommer, Sonne, Strand und Meer“ genossen. Die vielen war-
men bis heiße Sommertage haben wir überwiegend im Garten 
verbracht und diverse Wasserspiele haben zum Matschen einge-
laden und für Abkühlung gesorgt. Ein geschmackvolles Projekt 
war unsere Blumenwiese aus Gemüse.

Die Kinder schnippelten fleißig und mit Gurken, Paprika und Ka-
rotten wurde eine Blumenwiese gestaltet, welche am Ende von 
alles Kindern restlos im Garten verputzt wurde.

Unser neues Thema: Meerestiere. Die Bewohner des Wassers 
halten spannende Fakten für uns bereit und wir sind gespannt, 
wer sich so alles in den Ozeanen herumtreibt.
Die Krabbelkäfer konnten im Monat Juli in die magische Unter-
wasserwelt eintauchen. Wir haben uns diesem Thema kreativ 
gewidmet und haben viele verschiedene Meeresbewohner ge-
bastelt und eine Salzqualle mit Wasserfarben gestaltet.
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Erst am späteren Abend endete unser toller Tag. Vielen Dank 
an alle!
Wir Erzieherinnen möchten uns hiermit ganz herzlich für das 
sehr schöne Abschiedsgeschenk - einen Briefkasten - bedanken.
Eine wunderbare Idee!
Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Urlaubszeit und wünschen 
euch nun einen tollen Start in der Schule.
Vergesst uns nicht ganz!

Und vielleicht liegt ja mal eine Postkarte von Euch in unserem 
Briefkasten!
Für alle anderen Spatzen geht es nun nach einer erlebnisreichen 
Urlaubszeit mit Mama und Papa im Spatzenhaus weiter. Wir freu-
en uns auf tolle Ereignisse mit euch.

Ich sage „Auf Wiedersehen“

Wenn man merkt es geht nicht mehr und man kann gehen, sollte 
man es tun.
Nach über 43 Jahren gehe ich nun aus diesem ehrwürdigen 
Haus. Eine erlebnisreiche Zeit geht zu Ende. Ich darf in Rente 
gehen.
Danken möchte ich allen Kindern, die mittlerweile schon Mamas 
und Papas geworden sind. Meinen vielen Kolleginnen, die mich 
auf meinem Weg begleiteten und auf unterschiedliche Art und 
Weise mein Arbeitsleben mitgestalteten. Ein Dank geht auch an 
die vielen lieben Omas und Opas.
An meine letzten ABC-Spatzen ein besonderer Dank. Ihr wart 
eine tolle Truppe, auch wenn es manchmal ganz schön anstren-
gend war. Danke für eure vielen lieben Geschenke, an die ich 
mich bestimmt noch lange erinnern werde.
Muttis und Vatis: Ihr habt ein tolles Zuckertütenfest vorbereitet und 
bei meiner nächsten Reise werde ich bestimmt an Euch denken.
Vielen Dank!

Liebes Team!
Ich war überrascht über die vielen unerwarteten Verabschiedun-
gen. Ein großes herzliches Dankeschön an Euch und alles Gute 
für die Zukunft.
Ein Dank geht auch an die Gemeinde Oppurg, vertreten vom 
Bürgermeister Daniel Eberitzsch und alle, die meinen letzten Ar-
beitstag mitgestalteten.
Ich freue mich nun auf eine andere schöne Zeit. Eine Zeit mit 
meiner Familie und meinen Freunden. Aber auch eine Zeit, mal 
für mich.

Auf Wiedersehen - herzlich Gabriele Luthardt

Ein großes Dankeschön an alle Eltern und Großeltern für die 
tolle Unterstützung und Hilfe. So wurde dieser Nachmittag ein so 
schönes und unvergessliches Erlebnis! Ein besonderes Danke-
schön an Matthias Schweinitz, welcher uns erneut die Wiese zur 
Verfügung stellte.

Frau Schick und die Käferlein!

Kindergarten  
Haus der kleinen Spatzen Oppurg

Zuckertütenfest mit Hans

Am Freitag dem 07.06.2024 durften wir ein tolles Zuckertütenfest 
bei strahlendem Sonnenschein feiern.
Zum Mittagessen haben wir uns Bratwürste und Klopse geholt. 
Und zum Kaffee im Kindergarten gab es verschiedene bunte 
Muffins, gebacken von den Muttis.

Um 15:00 Uhr stand dann ein Traktor mit Hänger vor unserem 
Kindergarten. Eine kleine Tour führte uns nach Rehmen und 
dann auf den Oppurger Sportplatz.
Muttis und Vatis standen bereit und bunte Luftballons leuchteten 
schon von weitem.
Bei einem aufgebauten Parcours konnten wir unsere Geschick-
lichkeit beim Kriechen, Klettern, Torschießen und sogar im Was-
ser beweisen.
Bevor wir unser Programm aufführten, gab es noch ein leckeres 
Eis vom Eisauto.
Und dann fuhr Hans mit seinem „neuen Auto“ vor. In seiner Rei-
setasche lagen unsere gefüllten Zuckertüten. Das war natürlich 
klasse.
Einen Heißluftballon konnten wir beim Start auch beobachten.
Unsere Eltern hatten ein großes Buffett aufgebaut: es gab Bur-
ger, verschiedene Salate, Obst, Gemüse, Dips, Wiener. Alles war 
sehr lecker.
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Gemeindefest
Samstag, 10.8., 16:00 Uhr in der Kirche Langenorla (Vortrag von 
Karl Ernst über die Pößnecker Mundart) und anschließend Feier 
im Pfarrgarten mit Live-Musik, Grillspezialitäten und Getränken

Christenlehre
Samstag, 10.8. + 24.8. + 14.9., 10:30 Uhr in der Kirche Freienorla

Gemeindenachmittag
Dienstag, 27.8., 15:00 Uhr im Pfarrhaus Langenorla

Konfirmanden-Eltern-Abend
Donnerstag, 12.9., 19:30 Uhr im Pfarrhaus Langenorla

Monatsspruch August 2024
„Der HERR heilt, die zerbrochenen Herzens sind,
und verbindet ihre Wunden.“ Psalm 147,3

Eine gesegnete Sommerzeit wünschen Ihnen
Ihre Kirchenältesten
und Ihr Pfarrer Christoph Fuss

Kirchgemeindeverband Oppurg
Samstag, 10.08.2024
14.00 Uhr Oppurg Gottesdienst zum Schulanfang
Samstag, 17.08.2024
13.30 Uhr Oppurg Taufe
Sonntag, 18.08.2024
09.00 Uhr Oberoppurg
10.15 Uhr Solkwitz
Samstag, 24.08.2024
17.00 Uhr Döbritz
Sonntag, 25.08.2024
09.00 Uhr Nimritz Festgottesdienst zur 950-Jahr-Feier
Samstag, 07.09.2024
19.00 Uhr -
22.00 Uhr

Rehmen Nacht der offenen Kirche

Sonntag, 08.09.2024
09.00 Uhr Oberoppurg
10.15 Uhr Oppurg

Eine gesegnete Zeit wünschen Ihnen
die Gemeindekirchenräte des KGV Oppurg

Gottesdiensttermine und Veranstaltungen  
KGV Gössitz-Wernburg
Monat August/September 2024

Gottesdienste
Sonntag, den 11.8. 11. So. n. Trinitatis
Wilhelmsdorf 09:00 Uhr
Moxa 10:00 Uhr
Gössitz 10:15 Uhr
Sonntag, den 18.8. 12. So. n. Trinitatis
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Sonntag, den 25.8. 13. So. n. Trinitatis
Quaschwitz 09:00 Uhr
Daumitsch 10:15 Uhr
Gertewitz 14:00 Uhr
Vorwerk
Seebach

14:00 Uhr Gottesdienst im Grünen

Sonntag, den 1.9. 14. So. n. Trinitatis
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Bahren 14:00 Uhr
Wernburg 14:00 Uhr
Samstag, den 7.9.
Bodelwitz 19:00 - 22:00 Uhr (Nacht der offenen Kirchen)
Sonntag, den 8.9. 15. So. n. Trinitatis
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Paska 14:00 Uhr
Bodelwitz 14:00 Uhr

Gemeindenachmittage
Donnerstag, den 22.8. Wernburg 14:00 Uhr
Donnerstag, den 5.9. Gössitz 14:00 Uhr

Kirchliche Nachrichten

Information aus Bodelwitz
Unser Herbstkonzert mit illuminierter Kirche findet nicht am 
07.09.2024, sondern am Freitag, den 27. September 2024 statt.

Einladung zum Herbstkonzert „Saitenverkehrt“

Mittwoch, 27. September / 19.00 Uhr
Kirche Bodelwitz

Bunte Musikmischung -  
Cello (Carolin Harre)
und Klavier (Stephan Müller)

Anschließend  
gemütliches Beisammensein
mit Sektempfang  
(Sekt, alkoholfr. Getränke, Snack)

- Eintritt frei -

Die Neuapostolische Kirche Rockendorf  
informiert:

Gottesdienste:

Friedebacher Straße 26 a, 
07387 Rockendorf
Sonntags, 10:00 Uhr
mittwochs im 14-tägigen Wechsel, 19:30 Uhr
Gemeindeleiter: Ralf Franz, Tel.: 0 36 47 / 44 25 47

Vorschau Gottesdiensttermine:

Sonntag, 11. August 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 18. August 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Mittwoch, 21. August 2024, 19:30 Uhr
Gottesdienst mit Bezirksevangelist Mörchel
Sonntag, 25. August 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 01. September 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Mittwoch, 04. September 2024, 19:30 Uhr
Gottesdienst
Samstag, 07. September 2024, 16:30 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 08. September 2024, 10:00 Uhr
Ökumenischer Stadtfestgottesdienst
in der Stadtkirche Pößneck
Sonntag, 15. September 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst

Ev.-Luth. Pfarrstelle Langenorla-Oppurg

Gottesdienste

Samstag, 10.8.
16:00 Uhr Langenorla (Gemeindefest)
11. So. nach Trin., 11.8.
10:30 Uhr Freienorla (mit den Schulanfängern)
Samstag, 17.8.
14:00 Uhr Freienorla (Taufe)
Samstag, 24.8.
14:00 Uhr Langendembach (Taufe)
Freitag, 30.8.
09:30 Uhr Pößneck (Pflegeheim Luxemburgstr.)
14. So. nach Trin., 1.9.
09:00 Uhr Freienorla
10:15 Uhr Langenorla
Freitag, 6.9.
10:00 Uhr Pößneck (Pflegeheim Jahnstr.)
16. So. nach Trin., 15.9.
09:00 Uhr Langendembach (725 Jahre Ersterwähnung, Ern-

tedank + Kirchweih)
17:00 Uhr Freienorla
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Vereine und Verbände

Die Ortsgruppe Langenorla  
der Volkssolidarität gratuliert:
am 23. August Frau Monika Schau

Langendembach zum 79. Geburtstag
am 29. August Frau Annemarie Förster

Kleindembach zum 85. Geburtstag
am 1. September Frau Martina Schmidt

Kleindembach zum 71. Geburtstag

Volkssolidarität Ortsgruppe Kolba lädt ein
11.09. Herbstfest Gaststätte zum Bären

KC Schlossnarren Oppurg -  
Geburtstage im August

Wir gratulieren unseren aktiven Mitgliedern:
am 04. August: Jonas Helmers
am 06. August: Nelly Krämer
am 09. August: Paul Herz
am 11. August: Thomas Petzold

Tanja Krämer
Neele Raabe

am 14. August: Ella Rüdiger
am 15. August: Laura Schnabelrauch

Emily Eckardt
am 16. August: Vanessa Jobst
am 17. August: Frida Jahn

Christian Schauerhammer
am 21. August: Sophia Pauli
am 22. August: Christian Lange

Ben Julien Rückel
am 26. August: Jane Clemens

Melisa Popara
am 30. August: Thalia Ehrhardt

Mirell Mühling

Die Schlossnarren wünschen euch Gesundheit, Glück und Le-
bensfreude, einen spannenden Sommer und auch weiterhin 
ganz viel Spaß in unserem Vereinsleben!

Mittwoch, den 11.9. Laskau / Bushäuschen 14:00 Uhr
Donnerstag, den 12.9. Wilhelmsdorf 14:00 Uhr

„Der Töpfer auf dem Eiland“
Buchlesung in Wernburg
Am 24. August um 19 Uhr laden wir recht herzlich zu einer 
Buchlesung am Lagerfeuer nach Wernburg (Pfarrgarten) ein.
Das Buch „Der Töpfer auf dem Eiland“ von Richard Förtsch er-
zählt von den Erlebnissen seiner russischen Kriegsgefangen-
schaft in Grjaswez von 1944 bis 1948.
(Bei Regen findet die Lesung im Pfarrhaus Wernburg statt.)

Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft  
Langenorla-Kleindembach

Beschluss zur Auszahlung der Jagdpacht  
für das Jahr 2024

In der Jahresvollversammlung der Jagdgenossenschaft Lan-
genorla - Kleindembach am 01. März 2024 wurde die Auszah-
lung der Jagdpacht für das Jahr 2024 in Höhe von 7,67 Euro 
pro Hektar beschlossen. Die Eigentümer jagdbarer Flächen in 
der Gemarkung Langenorla oder Kleindembach werden gebe-
ten, die Anträge auf Jagdpachtauszahlung spätestens bis zum 
30.11.2024 an den Vorstand einzureichen.
Antragsformulare können bei den Mitgliedern des Jagdvorstan-
des abgeholt werden. Weiterhin ist eine Anforderung des Vordru-
ckes auch per E-Mail unter der Adresse jagd.langenorla@web.
de möglich.

Der Vorstand

Jagdgenossenschaftsversammlung der  
Jagdgenossenschaft Pößneck/Köstitz/Öpitz
Zu der nicht öffentlichen Versammlung der Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Pößneck/ Köstitz/Öpitz am Freitag, den 
30.08.2024 um 18.00 Uhr, in der Gaststätte „Zur Erholung“ Kös-
titz, ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk Pößneck/ Köstitz/ Öpitz gehören und 
auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, eine herzliche

Einladung.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht des Rechnungsprüfers
5. Bericht der Pächter
6. Aussprache Verlängerung der Pachtverträge für die Jagd-

bezirke Pößneck/Nord und Pößneck/Süd
7. Beschlüsse
8. Berufung Wahlkommission
9. Wahl Vorstand
10. Bekanntgabe des Wahlergebnisses
11. Schlusswort des Vorsitzenden

Beschlüsse:
1. Entlastung des Vorstandes und des Kassierers sowie Rech-

nungsprüfung
2. Abendessen der Jagdpächter
3. Ausschüttung des Reinertrages nach Satzung
4. Verlängerung der Pachtverträge der Jagdbezirke Pößneck/ 

Nord und Pößneck/Süd
5. Abrundung des Jagdbezirkes mit Stadtwald Pößneck

Jeder Jagdgenosse muss Grundbuchauszüge zur Auszahlung 
der Jagdpacht vorlegen.
Die Flächen sind auf einem gesonderten Blatt nach Flurstücks-
nummern zusammenzustellen und an dem Abend vorzulegen.
Die Auszahlung der Jagdpacht erfolgt per Banküberweisung 
(nach Absprache am 30.08.2024).

V. Schein
Der Vorstand
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Informationen aus der Umgebung
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Begegnungsstätte „Humanitas“ Plothen

September 2024

Mo. 02.09.24
18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer
Die. 03.09.24
15.00 Uhr Aquarell Workshop mit Christina Tiersch
Mi. 04.09.24
14.00 Uhr Gymnastik für alle mit Corinna Fellmann
Mo. 09.09.24
18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer
Die. 10.09.24
14.00 Uhr Handarbeitsnachmittag
Mo. 16.09.24
18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer
Die. 17.09.24
14.00 Uhr Gedächtnistraining mit Heidrun Schiller
Fr. 20.09.24
09.00 Uhr Fahrt zur Kreativmesse nach Leipzig
Sa. 21.09.24
14.00 Uhr Umzug in OPPURG 950 Jahre
Mo. 23.09.24
18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer
Die. 24.09.24
09.00 Uhr Therme Bad Sulza mit Aqua- Wellness
Fr. 27.09.24
18.00 Uhr DUO WOLKE- X mit dem Programm „Über sieben 

Brücken musst du gehen“ mit Musik & Zitaten von 
den Beatles, John Lennon, Kat Stevens, Karat 
u.v.m. (Plothenbachhalle)

Sa. 28.07.24
09.00 Uhr Smartphone & Tablet-Training mit Martin
Mo. 30.09.24
18.30 Uhr Holzschnittworkshop bei Thomas Kretschmer

Anmeldung bitte unter: 036648/673927 oder 0173/7269449

Die Beratungs- und Begegnungsstätte in Plothen bietet wöchent-
lich Beratungen rund um Gesundheit, Vorsorge, Altersarmut und 
allen Fragen zur Pflege an.
Zukünftig schulen wir auch pflegende Angehörige in Pflegekursen.
Wir bitten um Anmeldungen zwecks Terminvereinbarungen

ENERGY DANCE®-Kurs in Knau …
…ab Donnerstag, dem 12. September 2024, 
18.45 Uhr beginnt ein ENERGY DANCE®-
Kurs in der Turnhalle der Grundschule Knau. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmel-
den, Spaß haben und sich fit trainieren. Trai-
ningszeit ist donnerstags von 18.45 - 19.45 
Uhr. Die Kursgebühren für 10 Trainingseinhei-
ten betragen 80 € (Mitglieder Sportverein RW 

Knau ermäßigt 60 €).
Anmeldungen möglich unter 0160-96247693 oder 
bianka.weise73@gmail.com.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Der SV Rot-Weiß Knau e.V.

- Anzeigenteil -

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der
Region. Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 07443 /9662-0
Fax 07443 /966260

Zur Ruhe kommen,
in würzig klarer Schwarzwaldluft

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage

in würzig klarer Schwarzwaldluft

Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-ab € 308,-
Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 228,-ab € 228,-

Raten Sie mit!!!Raten Sie mit!!!Raten Sie mit!!!
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Niederpöllnitz, Wiesenstr. 1
Funk: 0176-204 474 43 
Mail: fischzuchtchristianheinz@web.de

Fischzucht Heinz
 

  

 in Niederpöllnitz – 
die Fischzucht Heinz lädt ein zum HOFFEST AB 9.30 UHR
▷ frischer Fisch, ▷ Räucherfisch, ▷ Fischbrötchen, 
▷ Grillforelle, ▷ der Rost brennt
Für unsere kleinen Gäste: Hüpfburg, Schatzsuche, Aale greifen, 
Fische schätzen

Frisch- und 
Räucherfisch
Fischplatten

Karpfenschinken
Grillfisch

Satz- u. Zierfische

 
...regionale Produkte, 

direkt vom Erzeuger.

Die Saison beginnt am 7. September 2024 | jeden Samstag von 9.30 - 12.00 Uhr

31. August 2024 31. August 2024 FISCHEREIFESTFISCHEREIFEST

 

   

202420242024VeranstaltungenVeranstaltungen
Erlebnis · Kultur · Genuss & vieles mehr… Erlebnis · Kultur · Genuss & vieles mehr… 
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WOHNENWOHNENWOHNEN

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

Bei uns erhalten Sie das 
Komplett-Paket vom 

professionellen Aufmaß bis 
zur fachgerechten Montage!

D A C H D E C K E R B E T R I E B
Meisterbetrieb seit 1955

K. Richter GmbH
Christian Naumann
Dachdeckermeister

…ob steil, ob flach – vom Richter das Dach!

Im Lutschgen 12 • 07381 Pößneck
Tel.: 03647/420668
Mobil: 0170/9027299 
dachdeckerrichter@msn.com

Mitglied der
Dachdeckerinnung

CONTAINERDIENST
•  Industrie • Privat • Kommunen
•  Entsorgung und Verwertung
• Schüttgüter

Glück

07806 Neustadt • Neunhofen • Waldstraße 9 • Tel. (03 64 81) 2 23 37 • Fax: 6 12 84

• gesiebte Erde - Frostschutz -  
u.a. Schüttgüter im Verkauf

Container 1,5 bis 40 m3

Saalstraße 1
07356 Bad Lobenstein
www.ofen-burkhardt.de

 Telefon: 03 66 51 / 22 36

Fliesen- und  
Naturstein-

arbeiten

Sommerhitze im Griff:
Strategien fürs Dachgeschoss

Mit steigenden Temperaturen betrachten viele Menschen 
das Leben im Dachgeschoss als echte Herausforderung. Die 
Befürchtung, dass es in der Wohnung zu heiß wird, bereitet 
Sorgen. In der Nacht kommt man nicht richtig zur Ruhe und 
schläft schlecht, tagsüber fühlt man sich müde und ist unkon-
zentriert. Elementar ist es, einen Hitzeschutz außen vor dem 
Dachfenster anzubringen.

Nur so werden die heißen Sonnenstrahlen gestoppt, bevor sie 
auf die Fensterscheibe treffen und die energiereiche Strah-
lung die Zimmer aufheizt. Im Vergleich zu innenliegenden 
Rollos kann eine Außenbeschattung den Temperaturanstieg 
im Raum um mindestens 50 Prozent verringern.

Wer nicht auf Tageslicht verzichten möchte, aber dennoch 
die Wärme aus dem Wohnraum fernhalten will, sollte auf die 
Hitzeschutz-Markise mit transparentem Stoff setzen.

Obwohl deren Gewebe lichtdurchlässig ist, hält es die ener-
giereichen Sonnenstrahlen von der Scheibe fern.

Den für das eigene Dachfenster passenden Hitzeschutz ermit-
telt man über das Typenschild, welches sich bei geöffnetem 
Fenster hinter der Griffl eiste befi ndet.

spp-o/velux.de Foto: Velux/spp-o
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GESUNDHEIT

Jetzt: Das 
Gewohnheitstier
an die Kette legen
Im Alltag greifen die meisten bei der 
Ernährung auf Altbewährtes und 
liebgewonnene Traditionen zurück. 

Doch warum nicht mal die eigenen Gewohnheiten verändern 
und Neues entdecken? Schließlich gibt es heute eine große 
pfl anzliche Vielfalt, mit der vegetarische Genüsse in die ei-
gene Küche Einzug halten. Das noch junge Jahr macht Mut 
für die geschmackliche Entdeckungsreise. Das Ergebnis der 
Entdeckungsreise: Das Gewohnheitstier bleibt auf der Stre-
cke und wandelt sich – natürlich mit einer großen Portion 
Spaß und Neugier – zum Probiertier. Und quasi nebenher 
kommt ein Dank der eigenen Gesundheit. djd P_72734

Foto: DJD/iglo/Alexander Babic

Sonderaktion 2024Sonderaktion 2024
Dach / Fassade / Metallbau

ACHTUNG HAUSBESITZER!

Seit 26 Jahren ist unser Team Ihr zuverlässiger 
Partner bei Sanierungsfragen rund um Ihr Haus!

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen – 
Preisbeispiele auf 100 m²
Dachumdeckung mit Betondachsteinen ab 12.900,- €
Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne, 
nur 2 kg/m² ab 12.980,- €
Dachfläche mit Bitumenschindeln, 
schwarz/rot   ab 8.490,- €
Tonziegeldächer, Flachdachsanierung, Holzarbeiten, Dämmung, Dachklempnerarbeiten, 
Dachfensteraustausch, Vollwärmeschutz, Schieferarbeiten, Metallbau, 
Zäune/Tore/Geländer in Edelstahl/verzinkt, Balkonanlagen, Fenstergitter

Planung, Lieferung, Montage von 
Photovoltaik-Anlagen Wir verschönern Ihr 
Zuhause (Beispiel 100 m2 Wandfläche)
Fassadenanstrich inklusive Grundierung ab 5.450,- €
Fassadenputz inklusive Untergründe ab 8.950,- €

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich 
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot 
sind kostenlos und unverbindlich

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

Telefon 03677-207736
E-Mail: lbut-gmbh@gmx.de

26
Jahre

26
Jahre
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Selbsthilfe bei
Wasser im Keller
Starkregen oder überlaufende Abwasserkanäle 
können jederzeit und überall zu überfl uteten 
Kellern führen.

Die Feuerwehr kann nicht allen Betroffenen gleichzeitig hel-
fen. Schnelle Hilfe ist dann gefragt, denn je kürzer das Wasser 
im Keller verbleibt oder gar nicht erst hereinkommt, desto 
geringer fallen die Folgeschäden aus.

Wasser kann auf zwei Arten in Keller und Untergeschosse 
eindringen. Bei Starkregen oder Hochwasser kann es über 
Kellerfenster, -türen und -treppen in Gebäude hineinlaufen 
oder Abwasser gelangt über einen Rückstau im Kanal in den 
Keller. Das passiert, wenn das Gebäude keine Rückstausiche-
rung hat und Abwasser aus einem überfüllten Abwasserkanal 
in das Gebäude zurückgedrückt wird. Flutboxen haben sich 
über Jahre im Hochwassereinsatz im privaten sowie gewerb-
lichen Einsatz bewährt. Die Box beinhaltet eine leistungs-
starke Tauchpumpe sowie einen Feuerwehrschlauch und ist 
in wenigen Minuten einsatzbereit. Bei Wassereinbruch wird 
die Box in den überfl uteten Bereich gestellt, die Pumpe mit 
dem beiliegenden Feuerwehrschlauch verbunden und sofort 
in Betrieb genommen.

trd/bnp/spp-o/fl utbox.com
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Wöhlsdorfer Str. 12 · 07389 Ranis · Tel.: 0171/74 82 806 
www.steinmetz-beyer.de

S E I T 1 9 9 3

GARTEN- UND L ANDSCHAFTS-
GESTALTUNG MIT NATURSTEIN

Bestattungshaus Kuschick
Einzelunternehmer Marcel Höland

Am Aktiengarten 11 | 07381Pößneck
Parkplätze im Hof, Raniser Straße unterhalb Berggold

365 Tage und 24 Stunden
hilfreich an Ihrer Seite.

Tel. 03647 4112-0
www.bestattungshaus-kuschick.de
info@bestattungshaus-kuschick.de

Ich bin für Sie da...

Daniel Wolf

Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 036651 87339
Mobil: 0174 9240921 

d.wolf@wittich-langewiesen.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

WITTICH.DE/FAMILIENANZEIGEN
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Badetag
Die Pflege zu Hause hat viele Herausforderungen.

Praktische Ideen, wie Sie bei der Körperpflege effektiv unterstützen können, 
gibt Ihnen unser Online-Portal, der BARMER Pflegecoach. 
 
Schauen Sie sich das Thema "Rundum sauber" an: rund um die Uhr, 
kostenlos und ohne Anmeldung.

Mehr Infos unter:
www.barmer-pflegecoach.de
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03647- 44 971 44
Tag & Nacht

 Diana Mierzwa
verbandsgeprüfte Bestatterin

Pößneck, Steinweg 9
Unterwellenborn, Dorfanger 11
www.bestattungen-mierzwa.de

GESCHÄFTSANZEIGEN ONLINE BUCHEN: REGISTRIEREN SIE SICH JETZT UNTER „MEIN WITTICH“ BEI WWW.WITTICH.DE

 

 
 
 
 

 

Vorsorge ist jetzt wichtiger denn je!

 

 

Jeden Donnerstag kostenlose  
Online-Vorträge zum Thema  
Vorsorgevollmacht und  
Patientenverfügung. 

Gleich anmelden: gutvorgesorgt.info
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JOBS IN IHRER 
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere 
Stellen 

finden Sie
 onlineAnzeigenannahme 03677 2050-0

anzeigen@wittich-langewiesen.de

Kontakt / Ansprechpartner:

Beschichter (m/w/d)
Ferienarbeiter / Aushilfe (m/w/d)
Gebäudereiniger (m/w/d)
Instandhalter (m/w/d)
Objektleiter (m/w/d)
Reinigungskraft (m/w/d) – Minijob

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir:

Die ausführlichen Stellenausschreibungen
finden Sie unter: www.iws-hof.de

Frau Emily Ludwig
T. 09282 984759-0 | E. personal@iws-hof.de

IWS GmbH | Am Kalkofen 1 | 95119 Naila www.iws-hof.de

Bodensanierung

Instandhaltung

Reinigung

Untergrundvorbereitung

Aus der Menge

herausstechen

Hier ist man schon auf der Suche nach Ihnen! 
Stellenmarkt Aktuell

Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie
auf unserer Homepage:
https://de.mercerint.com/menschen/karriere

WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS!

Mercer Rosenthal ist ein modernes Industrieunternehmen mit
rund 370 Mitarbeiter/innen und gehört zum nordamerikanischen
Konzern Mercer International. Wir produzieren Marktzellstoff für
die Weiterverarbeitung in den Papierfabriken Europas und sind
einer der größten Erzeuger von Bioenergie in Deutschland.

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir
Mobilkran-/Mobilbagger- und Radladerfahrer
(m/w/d)
Holzmesser Hackschnitzel und Rundholz (m/w/d)
Anlagenfahrer Abwasseranlage (m/w/d)
Anlagenfahrer Laugenlinie (m/w/d)
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
Mechatroniker/Elektroniker für
Automatisierungstechnik (m/w/d)
Sekretär/in (m/w/d)
Sachbearbeiter Rechnungswesen/Controlling
(m/w/d)

Mercer Rosenthal GmbH | Personalabteilung
Hauptstraße 16 | 07366 Rosenthal am Rennsteig
Tel.: +49 36642 8-2269 | bewerbung.blankenstein@mercerint.com

Datenschutzinformationen für Bewerber unter:
https://de.mercerint.com/produkte-und-dienstleistungen/#openRosenthal

Neuer Job mit Herzblut gesucht?

Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer
Zeitung können Sie fündig werden!
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erste eintreffende Herbstmode!
Trotz Baustelle sind wir wie gewohnt für Sie da!

Sommerschlussverkauf trifft auf

Moden am Markt
Sesselmann • Neustadt (Orla)

Mode von
Gerry Weber, 
Rabe, Seidel, 
Eterna, Maximo
Monte Carlo,
Sanetta,
Schiesser, Murk,
Club of Comfort,
Barbara Lebek
 u.v.m.

Besuchen Sie uns auch

online über Google unter

„Moden am

Markt Sesselmann“ Club of Comfort,
Barbara Lebek
 u.v.m.

„Moden am

Markt Sesselmann“
Unsere Öffnungszeiten: Mo. –Fr. 9.00 –17.30 Uhr | Sa. 9.30 – 11.30 Uhr

Das große Fachgeschäft für Damen-, Herren- und Kindermoden. Das große Fachgeschäft für Damen-, Herren- und Kindermoden. 

Geflügelverkauf
WO: bei der Mühle Döbritz
Wann: 23.08., 20.09. und 18.10. jeweils von 8:30 bis 9:15 Uhr

Wir haben 15 verschiedene Hühnerrassen,  
Masthähnchen, Enten, Gänse,  
Perlhühner & Wachteln

Geflügelhof Jahn   
Mobil: 01 60 / 96 24 57 77 · Tel.: 0 92 95 / 12 48

Mario VoigtMario Voigt
Thüringen mit

Ein gutes

nicht links, 
Wir Thüringer wollen

nach vorn.
nicht rechts,

DARUM AM 

1. SEPTEMBER 

CDU 

WÄHLEN!
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Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de

Schenken Sie Kindern 
eine positive Zukunft.
Auch in Deutschland brauchen Kinder  
unsere Hilfe. Als SOS-Pate helfen Sie  
nachhaltig und konkret.

Kostenlos bei Google Play, im App Store und unter 
www.herzstiftung.de/herzfit-app 

Gesund, aktiv und 
informiert mit der 
neuen  HerzFit-App!
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